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AG Finanzen

SPD setzt steuerlichen Impuls für Mietwohnungsneubau

Cansel Kiziltepe, zuständige Berichterstatterin;
Bernhard Daldrup, zuständiger Berichterstatter:

Die  SPD  setzt  mit  der  heute  vom  Finanzausschuss  beschlossenen
Einführung  einer  Sonderabschreibung  für  den  Mietwohnungsneubau
einen steuerlichen Impuls für die Schaffung bezahlbaren Wohnraums.

„Der Finanzausschuss hat heute das Gesetz zur steuerlichen Förderung des
Mietwohnungsneubaus beschlossen. Es ist Teil eines umfassenden
Maßnahmenpakets zur Schaffung preisgünstigen Wohnraums und sieht die
Einführung einer Sonderabschreibung für den Mietwohnungsneubau vor.
Innerhalb eines vierjährigen Abschreibungszeitraums können 28 Prozent der
förderfähigen Anschaffungs- und Herstellungskosten abgeschrieben werden.
Dies ist ein attraktiver Anreiz für private Investoren, sich verstärkt im
bezahlbaren Mietwohnungsneubau zu engagieren. Gefördert wird nicht nur der
Neubau, sondern auch die Schaffung von Wohnungen in bestehenden
Gebäuden. Um einen Impuls für eine zeitnahe Investitionsentscheidung zu
setzen, wird die Sonderabschreibung für Mietwohnungen gewährt, für die der
Bauantrag in den Jahren 2019 bis 2021 gestellt wird.

Auf Initiative der SPD-Bundestagsfraktion wird außerdem der Spielraum von
Wohnungsgenossenschaften für die dezentrale und klimafreundliche Erzeugung
von Mieterstrom erweitert. Wohnungsgenossenschaften sind in ihrem
Vermietungsgeschäft bisher nur steuerfrei, wenn ihre anderen Einnahmen etwa
aufgrund der Stromlieferung aus Mieterstromanlagen, einen Anteil von zehn
Prozent der Gesamteinnahmen nicht übersteigen. Diese Grenze wird für
Mieterstrom auf 20 Prozent erhöht.“

http://www.spdfraktion.de/node/3083896

